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Ausbildung und Verbreitung des Kriegsvölkerrechts in der A XXI

Benjamin Brägger, Pascal Zen-Ruffinen *

Nach den Bestimmungen der Genfer
Konventionen vom 12. August 1949 und
ihrer Zusatzprotokolle ist jeder Signatarstaat

und somit auch die Schweiz verpflichtet,
die Abkommen so weit wie möglich zu

verbreiten. Darunter fällt insbesondere, das

Studium des Kriegsvölkerrechts in die
militärischen Ausbildungsprogramme
aufzunehmen. Diese völkerrechtliche Verpflichtung

wird heute in der Schweizer Armee
nach folgenden Grundsätzen umgesetzt:

1. Die Ausbildung im Kriegsvölkerrecht

(auch humanitäres Völkerrecht
genannt) ist immer aufdas Zielpublikum
ausgerichtet. Methodik und Inhalte der
Ausbildung passen sich immer den spezifischen
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Anwender an, d.h. die Informationen werden

stufen- und funktionsbezogen erteilt.
2. Die Ausbildung im Kriegsvölkerrecht

wird grundsätzlich in die bestehenden

militärischen Ausbildungsinhalte
integriert und nicht in Form losgelöster
theoretischer Abhandlungen doziert. Sie

erfolgt jeweils durch das Vermitteln der
theoretischen Grundlagen mit anschlies¬

sender Integration in Gefechts- oder
Stabsübungen. Diese Integration erfolgt in den
Lehrverbänden, in der Grund- und
insbesondere in der Verbandsausbildung sowie
auch einsatzspezifisch in den Einsatzbrigaden

(vgl. dazu Grafik: Ausbildungskon-
zeptKVR Armee XXI).

3. Das Kriegsvölkerrecht und die
Regeln für ein menschenrechtskonformes
Verhalten der Angehörigen der Armee im
Einsatz zählen zum Pflichtstoff und
gehören somit zur Grundbereitschaft der
Armee. Diese Lehrinhalte müssen deshalb
flächendeckend, auf allen Stufen und für
alle Funktionen der Armee vermittelt werden.

Gemäss dem Ausbildungskonzept
Kriegsvölkerrecht fiir die Armee XXI
wurde für alle Stufen und Funktionen ein
nach den Bedürfnissen ausgerichtetes
Instruktionsmodul erstellt (vgl. dazu Grafik:
Ausbildungskonzept KVR Armee XXI).
Dieses Konzept basiert aufdem Prinzip der
umgekehrten Pyramide, d.h., dass jeder
Stufe und Funktion das fiir die Ausübung
ihrer Tätigkeit notwendige Wissen vermittelt

und trainiert wird.Weiterführende
Ausbildungen basieren immer auf der
vorhergehenden und ergänzen diese durch das für
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- Einsatz: Führungsstab A (ustü durch Of Konv/Recht Astt 150.0)

- Ausbildung Heer, Lw und LBA (ustü durch Of Konv/Recht der Stäbe Br / Stäbe Ter Reg)

Einsatzbezogene Ausbildung

Sonder
Operationen

t

^>

Lehrverbände
Heer, Lw, LBA

>

Verbandsausbildung
(Integration in Übungen)

O
Sdl

-Cr Fhr
- Höhere Uof

o

A Internationale
Zusammenarbeit
-¦ CENTROC
- ICMM

- CoC
- Sanremo
- usw ,—iQ)

FLG II GLG
SLG

c
FLGI GSLG O

<=
HKA

U 4
o

Offiziersschule

(Integration in Übungen)

Offizierslehrgang (OLG)

Fachausbildung

Allgemeine Grundausbildung (AGA) o

MILAK

•
BI S\

o

Legende

Q Bestehende Module

(JTjl Module in Vorbereitung

J Ausbildung durch Lehrverbände

J Ausbildung durch die Höhere Kaderausbildung der Armee

| Ausbildung durch SWISSINT und Stab Internationale Beziehungen (IB)

Internationale
Einsätze

UNO / OSZE

- SWISSCOY
- MiIods ("¦

LiSW

Ausbildungskonzept Kriegsvölkerrecht (KVR) Armee XXI

eine höhere Stufe oder andere Funktion
notwendige Wissen. Dabei wird der Frage
derVerantwortlichkeiten immer ein besonderer

Stellenwert eingeräumt. Diese Module

sind in einem Kompendium
zusammengefasst, welches in einer papierenen
Version (zwei Bundesordner) und aufeiner
CD-Rom in deutscher und französischer
Sprache erschienen ist.

4. Für die Verbreitung und die Umsetzung

der Ausbildung ist die Sektion
Kriegsvölkerrecht des Generalstabes
zuständig. Sie erfüllt ihren Auftrag, indem sie

so genannte Multiplikatoren ausbildet, d.h.
das Korps der Berufsoffiziere und
Berufsunteroffiziere, die Offiziere des Armeestabsteils

150.0, welcher die Rechtsberater
(Offiziere Recht und Konventionen) der
Stufe Armee umfasst und die neu geschaffenen

Rechtsberater der Einsatzbrigaden.
Diese Multiplikatoren unterstützten die
jeweiligen Kommandanten in der Ausbildung

und Umsetzung des Kriegsvölkerrechts

in ihrem Kommandobereich.
5. Informationen über das humanitäre

Völkerrecht sollen auch einem breiteren
Publikum zugänglich gemacht werden.
Mit einem eigenen Internet-Auftritt
innerhalb der Homepage des VBS kommt
die Sektion KVR diesem Auftrag nach
(http: /lwunv.vbs.admin.ch/internet Igst' Ikvr/dl
index.htm; die Seite ist zurzeit in
Überarbeitung).

International stellt die Schweizer Armee
ihr Wissen und ihre Erfahrungen anderen
Staaten zur Verfügung. Sie nimmt aktiv
am internationalen Dialog teil, sei es als

Delegationsteilnehmer an internationalen
Verhandlungen, als Anbieter und Nutzer
internationaler Kurse, Übungen und Seminare

oder durch die Teilnahme an internationalen

Einsätzen im Rahmen der
Friedensförderung. Gemeinsam mit dem
Departement für auswärtige Angelegenheiten
sowie mit ausländischen Partnern war
der Generalstab an der Vorbereitung und
Durchführung von mehreren Workshops
im Rahmen des Euroatlantischen
Partnerschaftsrates sowie der Partnerschaft für den
Frieden beteiligt.

Abschliessend ist darauf hinzuweisen,
dass gemäss den Bestimmungen der Genfer
Konventionen jeder Kommandant die
Verantwortung dafür trägt, dass das
Kriegsvölkerrechts in Zeiten des Friedens
ausgebildet und im Einsatz respektiert wird.
Dieser Verantwortung kann sich kein
Kommandant entziehen.
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